
12. November 2014

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Fachbereich Jugend und Schule:
 Brunnenallee 31,
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbereich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 10:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 13:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12.30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen - so-
genannte kleine Anfragen - an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb 14 Kalendertage. Die Anfragen und 
Antworten werden wöchentlich gesammelt und im Internet 
unter www.bornheim.de unter Rathaus/Rat und Ausschüsse 
veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 - 01:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.
Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 181 
   o.    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an:

CDU
montags 15 - 17 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
unter 0151 /  20 74 61 04
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Anschrift: Rathausstraße 2 
Telefon: 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 27 / 90 99 377
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

ABB
nach Vereinbarung
Paul Breuer 
Anschrift: St.-Georg-Str. 20, 
Telefon: 0 15 73 / 2 48 39 97 
Fax: 0 22 36 / 9 29 16 74
E-Mail: bornheimer123@  
 yahoo.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Anschrift: Servatiusweg 19-23, 
Gebäude C
Telefon: 0 22 22 / 99 01 03
E-Mail: milebo@web.de

24 Stunden-Hotline für 
Störungen der Wasserver-
sorung, Abwasserbeseitung 
und Straßenbeleuchtung
Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kos-
tenlose offene Sprechstun-
de im Rathaus, Raum 553,  
am 20. November, 14 - 17:30 
Uhr.
Auskunft bei der Stadt Born-
heim: Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  energieberatung@ 
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Sport- und Kulturausschuss
Donnerstag, 13.11.2014, 18 Uhr, Europaschule Bornheim, 
Goethestraße 1, Aula, 53332 Bornheim

Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel
Dienstag, 18.11.2014, 18 Uhr, Europaschule Bornheim, 
Goethestraße 1, Aula, 53332 Bornheim

Jugendhilfeausschuss
Mittwoch, 19.11.2014, 18 Uhr, Europaschule Bornheim, 
Goethestraße 1, Aula, 53332 Bornheim

Die nächsten Sitzungen

Die Sitzungen sind öffentlich. Weitere Informationen (Tagesordnung und Sitzungsunterlagen) gibt es auf der Internetseite der 
Stadt Bornheim direkt unter session.stadt-bornheim.de.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Köln 

Wasserrechtliche Erlaubnisverfahren gem. §§ 8 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) ff. für die Förderung von Grundwasser auf dem Betriebsgelände 

der Firma Shell Deutschland Oil GmbH in Wesseling

Die Firma Shell Deutschland Oil GmbH hat gemäß §§ 8 ff. WHG 
die Erteilung einer gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis für 
zwanzig Jahre sowie die Zulassung des vorzeitigen Beginns 
nach § 17 WHG zur Förderung von Grundwasser in einer Men-
ge bis zu 30.000.000 m³/a beantragt, um es als Kühl- und Pro-
zesswasser (Betriebswasser) in der Rheinland Raffinerie Süd 
(Wesseling) zu verwenden.

Die Förderung soll mittels 28 bestehender Flach- und 14 beste-
hender Tiefbrunnen auf den Grundstücken 
 

Gemarkung Flur Flurstück     
Urfeld  4 113    
Urfeld  5 116    
Urfeld  5 117    
Urfeld  6 120    
Urfeld  6 122    
Urfeld  6 132    
Urfeld  7 207    

Gemarkung Flur Flurstück     
Wesseling 10 4    
Wesseling 13 95    
Wesseling 14 50    
Wesseling 14 57    
Wesseling 15 60    

durchgeführt werden. Die beantragte maximale Entnahme-
menge beträgt 5.300 m³/h, 127.200 m³/d, 30.000.000 m³/a. 
Davon sollen aus dem zweiten Grundwasserstockwerk mittels 
der o.g. Tiefbrunnen maximal 17.000.000 m³/a der beantragten 
30.000.000 m³/a gefördert werden.

Gleichzeitig beantragt die Firma Shell Deutschland Oil GmbH 
die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für zwan-
zig Jahre sowie die Zulassung des vorzeitigen Beginns nach 
§ 17 WHG mittels der sechs Vertikalfilterbrunnen E 1 bis E 6 
Grundwasser in einer Menge von 120 m³/h je Brunnen auf dem 
Grundstück Gemarkung Wesseling, Flur 17, Flurstück 4821 zu 
Grundwassersicherungs- bzw. Sanierungszwecken und zur an-
schließenden Betriebswasserverwendung zu fördern. Die o.g. 
maximale Fördermenge zur Betriebswasserversorgung wird 
um den Betrag der Fördermengen aus den Brunnen 
E 1 bis E 6 reduziert, d.h. die o.g. beantragten maximalen 
Gesamtfördermengen von 5.300 m³/h, 127.200 m³/d und 
30.000.000 m³/a werden nicht überschritten. 

Zurzeit besteht für die Grundwasserförderung auf dem Be-
triebsgelände in Wesseling eine wasserrechtliche Bewilligung 
in Höhe von 50.000.000 m³/a, die bis zum 31.01.2015 be-
fristet ist. Für die Förderung von Grundwasser von mehr als 
10.000.000 m³/a besteht nach § 3 b und Anlage 1 Nr. 13.3.1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  i. V. 
mit dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung NRW 
(UVPG NRW) in der jeweils zurzeit gültigen Fassung die Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Für die 
vg. Vorhaben wird daher nach dem UVPG i. V. mit UVPG NRW 
eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Der Antrag-
steller hat hierzu gem. § 6 UVPG eine Umweltverträglichkeits-
studie vorgelegt. Die Entscheidung über die Zulässigkeit der 
Vorhaben wird im Rahmen des gehobenen Erlaubnisverfahrens 
und des einfachen Erlaubnisverfahrens unter Berücksichtigung 
der Bewertung der bei der Umweltverträglichkeitsprüfung fest-
gestellten Umweltauswirkungen der Vorhaben durchgeführt. 
Durch die Offenlage der Antragsunterlagen erfolgt gleichzeitig 
die Anhörung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen 
des Vorhabens nach § 9 Abs. 1 UVPG.

Die Antragsunterlagen, bestehend aus dem Antrag auf Er-
teilung der gehobenen wasserrechtlichen Erlaubnis und der 
wasserrechtlichen Erlaubnis und den dazugehörigen Erläute-
rungen und Plänen (Zeichnungen, Nachweisungen und Be-
schreibungen) sowie der Umweltverträglichkeitsstudie, aus 
denen sich Art und Umfang der beiden Vorhaben des Unterneh-
mens ergeben, liegen gemäß § 9 UVPG i.V.m. § 73 Abs. 3 Satz 
1, Absatz 4 bis 7 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG 
NRW) - in der zurzeit geltenden Fassung - einen Monat lang 
in den Städten Wesseling, Bornheim und Niederkassel, in de-

nen sich die Vorhaben voraussichtlich auswirken, und zwar in 
der Zeit vom Donnerstag, den 20.11.2014 bis zum Freitag, den 
19.12.2014 einschließlich bei der Stadt Bornheim, Rathausstra-
ße 2, 53332 Bornheim, Fachbereich Stadtplanung und Grund-
stücksneuordnung, Zimmer 407, während der Dienststunden 
von Montag bis Freitag, 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr; Montag bis 
Mittwoch,   14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Donnerstag von 
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Einsichtnahme aus.

Gleichzeitig wird diese Bekanntmachung gem. § 27 a VwVfG 
NRW auf der Internetseite der Stadt Bornheim unter http://
www.bornheim.de/rathaus/amtsblatt.html veröffentlicht.  Die 
Unterlagen werden parallel, d.h. mit Beginn der Offenlage bis 
zum Ende der Einwendungsfrist auf der Internetseite der Be-
zirksregierung Köln unter : http://www.bezreg-koeln.nrw.de/
brk_internet/verfahren/54_wasserentnahmeverfahren/shell_
deutschland_oil_gmbh/index.html  zugänglich gemacht. Maß-
geblich ist der Inhalt der zur Einsichtnahme bei den o.g. Städ-
ten ausliegenden Unterlagen. Jeder, dessen Belange durch die 
Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zum Freitag, 
den 09.01.2015, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt 
Bornheim, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, Fachbereich 
Stadtplanung und Grundstücksneuordnung, Zimmer 407 oder 
bei der Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 2-10, 50667 
Köln, Einwendungen erheben oder Stellungnahmen abgeben. 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 
VwVfG NRW alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Vereinigungen 
nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG, die auf Grund einer Anerken-
nung nach anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbe-
helfe nach der Verwaltungsgerichts-ordnung gegen die Ent-
scheidung nach § 74 VwVfG einzulegen, können innerhalb der 
vg. Frist Stellungnahmen zu den Vorhaben abgeben.

Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt voraus, 
dass aus der Einwendung oder der Stellungnahme zumindest 
der geltend gemachte Belang und die Art der Beeinträchtigung 
hervorgehen, die Einwendung unterschrieben und mit einem 
lesbaren Namen und Anschrift versehen ist. Einwendungen 
ohne diesen Mindestgehalt sind unbeachtlich. Die Einwen-
dungen werden an den Antragssteller weitergegeben. Auf Ver-
langen der jeweiligen Einwender/innen wird deren Namen und 
Anschrift unkenntlich gemacht, soweit diese Angaben nicht 
zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erforderlich sind. 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind die rechtzeitig gegen 
den Antrag erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig abge-
gebenen Stellungnahmen von Vereinigungen sowie die Stel-
lungnahmen der Behörden zu dem Plan mit dem Träger der 
Vorhaben, den Behörden, den Betroffenen sowie denjenigen, 
die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben 
haben, zu erörtern. Der Erörterungstermin wird mindestens ei-
ne Woche vorher ortsüblich bekannt gemacht. Der Träger der 
Vorhaben, die Behörden und diejenigen, die Einwendungen 
erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben haben, werden von 
dem Erörterungstermin benachrichtigt. Sind außer der Benach-
richtigung des Trägers des Vorhabens und der Behörden mehr 
als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können diese Be-
nachrichtigungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden. Ebenso kann die Zustellung der Entscheidung über 
die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. Bei 
Ausbleiben eines Beteiligten kann auch ohne ihn verhandelt 
werden. Weitere Informationen sowie Äußerungen und Fragen 
zum Verfahren können bis zum Ablauf der Auslegungsfrist bei 
der für das Verfahren zuständigen Bezirksregierung Köln ange-
fordert bzw. eingereicht werden. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Einwendungsfrist von dem Zeitpunkt der Übermittlung 
angeforderter Informationen bzw. Beantwortung gestellter Fra-
gen unberührt bleibt.

Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen und 
die Teilnahme an dem Erörterungstermin entstehen, können 
nicht erstattet werden.

Köln, den 05.11.2014

Im Auftrag
gez. Vesper 


